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Freytag den 16. Christm. 179'.

Inländische Nachrichten.

Wien den io. (lbrisim. Donners-
tags den 7. d. ?)>. Vormittags um ,o
Uhr, haben Se. kais r l . Maj. dem Hrn.
Lüdwi-; Grasn v. Kobenzl, Domprobst̂ n
zu Eichstett, auch hochfürstl. Eichsiettisch
und Kemplischrl! <iehel'men Rathe , als
ersten, und dem Herrn Jakob Neqrlin v.
V^lmcnfcld , des heil. röm. Reichs Ritter
hochfürstl. Sal,burgischen wirklichen Hof
und Regieruttgsrath, auch kaisers. Reichs-
agenten, als zwenten bevollmächtigten Le-
hensa/sandten des Bischofs und Rkichsfür«
stell zu Eichstctt, von dem kaiserl. Throne
die Vrlehnung über des fürstl. Hochstifts
Rl!galim und W,ltlichkeiten allergnadigst
zu prtheilen qeruhet. Ven diser Feycr-
lichkeit wurden von den beiden mit meh-
lern Staatswagen und unter Vortrettung
»iner Zahlreichen DienerlHaft in ansehnli-
cher B?a/kitunq nir kais. Bnrq au'qefahr-
nen fürsilichm Gesandten und Bevollmäch-

tigten , und zwar von erstern die gewöhn-
liche AnsuchllNHs / von letztern die Dank-
rede gehalten. — Nach dem Gottesdienste,
um 2 Uh? , haben Se. kaiserl. M a j .
ebenfalls dmi obengenannten Hrn. Ludwig
Grafen v. Kobenzl , wk auch gedachtem
Hrn. Jakob Negelin v. Blumenfeld, als
bevollmächtigten Lehcnsgesal'dten / des Für«
sten und Äbten m Kempten, der röm.
Kaiserin M a j . beständigen Erbmarschalls,
die kaiserl. Neichsthronbelehnung über die
Regalien und Wcltlichkeiten des fürstlichen
Stiftes Kempten allerhuldreichest zu erthei-
len geruhet. Die fürstl. Herren Gesand-
ten und Bevollmächtigten suhrm , wie das
erstere M a l , unter ansehnlicher Begleitung
zur kaiserl. Burg a u f , und haben bey
der ftyerlichen Handlung ersterer die An-
suchungs, letzterer die Dankrede geha'ten.
— Se. k. k. M a j . haben anstatt des jüngst
abgestorbenen FreyHerrn von Hagen, den



laisers. wirklichen geheimen Rath unb zeit^
herigen Reichshofraths Viceprasidenten,
des heil. röm. Reichs Grafen von Uibcr-
acker , in gnadigster Rücksicht auf dessen
bey gebautem Kollegium geleisteten erspries-
lichcn Dienste , m Ihren wirkl. kaiserl.
Reichshofrathsprasidenten allergnadigst zu
ernennen geruhet. Diesemnach wurde der
Hr. Präsident gestcrn Vormittags / nach-
dem vorher in die Hände S r . kaiserl.
M a j . abgelegten Amtseide, durch den. k. k.
ersten obersten Hofmeister, Fürsten von
Scarhemberg, förmlich eingeführt und in
das Amt auf die gewöhnliche Art einge-
setzt. — Gleichermassen ist heute der Aeld-
nmrschall, Michael Graf v. Wa l l i s , wel-
chem Se. M a j . vermöge des in dessen
Person gesetzten vollkommenen Vertrauens,
die bisher ledig gewesene Stelle eines Hof-

, und zugleich die
^MWürde eines kais. auch kaif. königl. wirk-

lichen geheimen Raths zu verleihen ge-
haben / nachdem derselbe die bey Er-

W^angung dieser Würden gewöhnliche Etde
Gegenwart S r . M a j . , bey Hofe ab-

hatte, Von dem k. k. erst n ober-
DMAcn Hofmeister, Fürsten v. Starhemberg,

in desselben eî euem sechsspännigen Gala-
wagen , unter Vortrettuilg dcr Bedienten,
und Hausoffi^er? ^ in das Gebäude des
Hofkriegsrates und den zu dieser'Feyer-

- lichkeit eigens zubcr^scten Rathssaal beglei-
t e t e r , und im Naiven Sr . M a j . dem vcr-

Rathe, durch ein? Anrede vor-
word n , welche von dem Hofkriegs-

sowohl, als auch von dem
dcr Kavallerie und Hofkriegsrath,

v. Tia/ , als bisherigen Stellver--
des Präsidiums, beantwortet wurde.

Nachdem S'e. k. k. Majestät mit d r
^ o b ' r e n Leitung des Studienwesens eine an

derl Einrichtung zu t ref fen, und solche

mir der böhmisch . österreichischen H?s^m«
ley unmittelbar zu vereinla/n beschlossln
haben, hierdurch aber die bisher bcsiande-
ne besondere Sludienhofkommißion aufhört
so haben Se. M a j . aus dieser Rücksicb/
den k. k. Hofbibliotheks Vorsteher, ^rey-
Herrn v. Swieten , . von dem bish"r ae«
führten Präsidium gedachter Studienhoft
kommißion in Gnaden enthoben. Zugleich
haben ihm Se. M a j . durch ein "gnädig-
stes Handschreiben vom 5. d. M . bekannt
zu machen geruhet, daß Allechöchstdiesel-
ben, da Sie dessen auch in diesem Fache
dem Staate geleisteten Dienste vollkommen
erkennten, ihm zum Merkmale Ihrer Hu-
frledenhett, die wirkliche geheime Raths-
wurde, mit Nachsicht aller Taxen, ver-
llehen hätten. — Se. k. k. M a j . haben
das durch den Tode des Grafen v. Stürgkh
erledigte Gubernium von Steyermark an
den Präsidenten und Landeshauptmann von
Karnten, Grafen von W<llsperg , über-
tragen , und an dessen Stat t den k. k
w rklichen Kämmer-r, Hofrath und Refe-
renten von Galizien bey der böhmisch-
östcrrcichischcn Hofkanzlcy , Grafen von
Qdonell, zum Präsidenten und Landes-
hauptmann in Kärnten ernannt, des'letz-
teren Stelle aber bey der böhmisch - öster-
reichischen Hofkanzley, dem bisherigen Kam-
mcr.il^dministrator von Galizien, Hoftatle
von Kratlzbcrg, verliehen. — Zugleich
habm Se. k. k. M a j . den neubestimmtm
Prajide.'nen und Landeshauptmann in Kärn-
t n , Graftn v. Odo tml , zu Allerhöchss-
d ro wirklichen geheimen Rath zu ernen^
N N geruhet. — Se. Ma j . haben dm
kommandirenden Generas in der Karlstäd-
t r , W^rasdiner Miliccirgränze , Gene^
ralfeldzeugmeistcr Baro 1 de V i n s , zl<m
Mll l tärgräl l i^ - Inspektor zu ernennen
geruhet.



Der bey der Prager Mollkurskom-
mißion angestellte Herr Oberstlieutenant
Graf von Trautmannsdorf ist zum Ober-
sicn befördcrt worden. — Der bisherige
Niederöstcrreichische Herr Regierungercith
und Vankal Regigcur v. Vogt ist Hofrath
bey der Hofkaimuer geworden. — D^r
Herr Generalmajor v. Kalnockl) ist mit
Tode abgegangen. — Bey dem hiesigen
Stadtmagistrat sind statt den beyden aus-
gttretteneu Hnren Magistratsräthen Gra-
fen v. Capriani und v. Sonnleitner, die
Harren Sekretars Vernarb und Brand-
si^'dter zu Magistratsräthen befördert
worden.

Preßburg drn 7. (lhristm. An der
königlichen Pester llniversiiät ist bey der
jahrlsch gewöhnlichen Rcktorswahl Herr
Franz Rausch v. Traubenberg zllm Rektor
W<:gNlfiklls; als Dekanen aber sind: bev
der juridischen Fakultät Herr Adalbert
Varlts / bey der medizinischen Fakultät
Herr Geard Sröh ly , und bey der philo-
sophischen Fakultät Herr Johann Pasquitz
erwählt worden.

Srm l in den 2s. w in te rn l Um i s .
dieses, als das hohe Namensftst Seiner
Majestät des Kai'ers, unter Parade des
Mi l i rars und Abfturung der Kanonen
feyerllch begangen wurde, kamen 3 an-
sehnliche ^Nr.en aus Belgrad herüber,
um sich im Namen des Bassa um die
lirsache zu erkundigen. Bey dieser Gele-
genheit muß man bemerken , daß ehedem
eine solche bevorstehende Feierlichkeit dem
Bassa in Bugrad immer Tags vorher
angezeigt wurde. Allein dermalen halt
nian dieses nicht mehr für nöthig. —
Der Bassa M a Vekir^ der Ianitscharena-
g i und Aah^a fahren in ,hrem guten Be«
nehmen gegen unser Semlincr Kommando
nych immer fort / uiid gehen in allen Un»

terhandlungen nn't solcher Harmonie zu
Werk, als man sich nur vorstellen kann.
Einzelne Türken , die herüber kommen,
lmttrziehen'sich unsern Verordnungen, ei-
ner wie der andere, mit aller Bereitwil-
ligkeit. — Der Bassa in Belgrad hat
sich neulich in seinem Dywan geäußert,
daß er seine Verordnung wegen der Klei-
dertracht hauptsächlich auf die Unterthanen
des Sultans auf dem Aande ausgedehnt
wissen wolle: hier sollen alle türkischen Un-
terthanen , Christen und Juden , in der
vorgeschriebenen Tracht erscheinen , damit
man si? um so leichter von den deutschen
unterscheiden könne, um ihnen in allen
Fallen sogleich die nöthige Hülfe ange»
deihen zu lassen. Zu gleicher I e i t äußer-
te 'sich der Passa gegen einige Christen:
er hojfe, daß sie bald etwas angenehme-
res vernehmen sollen.

(tremsier den 1. Fhrisim. Das l'tt
der Wallachen gestandene dritte Batail l ion
des löbl. Infanterieregiments M trowsky,
welches 4 Jahre unter unaufhörlichen Ar-
beiten und Anstrengungen gegen die Tür-
ken stand, und bey der Belagerung voll
Choc^im, in dem Treffen bey Foklan,
und in der berühmten und unv?rg ßlichen
Schlacht bey Martinjestle durch heldenmas-
sige Tapferkeit sich aus-eichnete, worauf
es endlich auch an Bsetzung von Buka-
rest mit Theil nehmen mußte, lst endlich
aus jener entfernten Gegend zurückgekom-
men. Bey Gelegenheit n u n , als es hier
in Cremsier einrückte, bewiesen die Osfi«
ziere der Feldbattallione ihre theilnchmen-
de Freude über die glückliche Zurückkunft
desselben, du ch folgende Feyerlichkeit. —
Die Offiziere des Korps ritten unter fort-
währendem Spiele der türkischen Musik
dem ankommenden, Batallione bis zum
nächsten Orte entgegen, und empfmuen



ihre Kameraden mit Küssen und Hande-
drücken. Vor der Stadt waren 2O Mör-
ser aufgeführt, und so rückte das Batal-
lion unter dem Schalle der Musik und
des Donners in die Stadt. Mittags ga-
ben sie den Offizieren des Batallions große
Tafel , wöbe« auch der verehrungswürdi^-
sie und menschenfreundliche Qllmützer Hr.
Erbischof, Anton Theodor nebst den bey
seinem Hofe anOescnden Gasten erschien,
um dieses militärische Fest durch seine hohe
Gegenwart zu verherrlichen. An einer an-
dern Tafel wurden jene 19 Heldcn vom
Batall ion, die sich wahrend dieses Krie-
ges thcils goldene, theils silberne Mün-
zen durch ihre Tapferkeit erfochten, mit
allem reichlich bewirthet. Des Abends ga-
ben sie Freyball, wobey die eben erwähn-
ten hohen Gaste, und die ansehnlichern
Cremsi.rer Emrvohner erschienen. Die
Versammlung war sehr zahlreich. Des Hrn.
Erchischois fürstliche Gnaden gaben Dero
Vergnügen über dieses militärische Fest um
so mchr zu erkennen, da Sie Tags dar-
auf in D?ro Residen; durch einen pracht-
vollen Val , den Sie der ganzen Gesell-
schaft gaben, alles überflüssig erwiederten.
I n der Regimentsstazion Hradisch wurde
das dritte Batallion 'auf eben die Art
mit Mittagstafel und Va l bewirthet. —
Was man chey dieser Feierlichkeit v?dau>
<lte, war , daß S?. Excellenz, der I n -
haber dieses Regiments und General F.
Z. M . Herr Graf Joseph v. Mitrowsky
der sich itzt auf einige Zeit hier im Lan-
de befindet, nicht um einige Tage früher
eingetroffen war / um Augenzeuge voll der
Harmonie seiner Offiziere zu seyn.

Innsbruck d?n 7. (lhvisim. Nachdem
die btkannt? Dame, Thevmor von M'n^-
court, welche nach ihrcr Gefangennehmung
z lerst nach der Festung Küssten,, und da!<:l
a^f höchst»n B fehl nach Wien gebracht
wurde, des ihr zn^emuthedn Verbrechens,
als habe sie der Königin von Frankreich
nach d?m Leben gestrebt, nicht überführt
w'ldcn könnt? ; so ist sie dieser Tage auf
B ^ h l d?s Monarchen, wieder entlassn
worden, und hat bereits ihre Reise nach
Frankreich angetretten.

^'i,:I?cvg dcn i . Chrisim. Vermkg
eines eingelangten hohen Hofdckrtts hab?»
Se. Ma j . alle Ha ardspiele, wie sie nur
immer hcissen mögen bey schwerer Verant-
wortung und Strafe neuerdings zu ver-
biethen , und sich diesfalls auf die früherf
höchste Erlässe zu bezi hen geruhet. —
Se. Ma j . der Kaiftr haben befohlen , daß
den Soldctten ihr Vermögen , das sie nach
ihren Eltern, Freunden oder Verwandten
erben, ohne Vorwiffen des Regiments-
kommandanten n.cht verabfolget werden
soll, und daß ein jede Mann sein erha^
tenes Erbthttl dem Negimentskommando
anzu eigen gehalt n se'» soll. — Den 26.
d. ist das dritte Battallion von Alvinzi
aus Ungarn hier eingerücket. Es bestchc
aus 1982 M a n n , und wird in unserer
Hauptstadt nebst noch einem Vatallion von
Karoly, (dermal-n Ercher-og Johann) die
Garnilon ausmachen. Das Qberstbatallio'!
von Devins marschirt am zc>. d. M . bis
sich das gan̂ e, Regiment in den marschfer-
tigen Stand setzt, nach Przemißl.

W i r d alle Dienst -und Freytaqe nacbmittaqs um 4. Ukr auf dem Platze Nro.
»83« in oer von Kleinmayerschen BuchhandlunZ ausgegeben.



hon dem M!l errichteten f. k. Güterbe stätteramte
in Laibach.

^Il-achdem den Inn - und Ans ländischen Kaufleuten sehr daran gelegen ist,
daß die Güter und Waaren schleinig und sicher versendet, dabcy aber auch
alle Gunst, aller ElMnu,lj , alle ParAhlichkeit sowohl von Seiten der
Spediteurs als der Fuhrleute vermieden, und das Spedizionsgcschäst in
jeder Rücksicht auf die Gränzen der sirengsten Gerechtigkeit-, der natürliche«
Billigkeit und Wahrheit zurückgeführet werde, so sind Se. k. k. opoj^ l .
Majestät allergnädigst bewogen worden, nach dem Beyspiele anderer eM^
ländischen Handelsstädte ein Giiferbesiätteramt in kaibach errichten zu
lassen, und selbiges von l< Iäner 1792. an , in Wirksamkeit zu sehen.

Damit nun aber jeder Theilnehmende die Ve^mmullg dieses Amtes '
und dessen Verrichtungen zu seiner eigenen Richtschnur genau kennen ler- -
ne^ ist zur Wissenschaft der Fuhrleute folgende allerhöchste Vorschrift
durch den Druck öffentlich bekannt gemacht, und in allen a»f Handels,
firassen befindlichen Haupteinkehrwirchshausern angeschlagen worden.

5. i . ' Alle in Laibcich sowohl ankommenden als von dort abfahren«
>en Fuhrleute, welche Handelsgüter frachten , müssen sich bey dem k. k.
Väterbestätteramte gezimend melden, wo in einem zu dieftm Ende eigens
verlegten sogenannten Rolloprotokoll ihr Tauf und Zuname, ihre Wohnung,
der Or t , woher sie kommen, und wohin sie wieder abfahren, das Ge-
wicht ihrer Ladung, so ste aufnehmen können, der Tag, und die Stunde
ihrer Ankunft, und der wieder erfolgten Abfahrt genau, und deutlich ein-
getragen werden.

§. 2. Da blos diejenigen Fuhrleute, welche mit Handelswaaren be«
ladene Fvachttvägen führen, in dem Rolloprotokoll eingetragen werden sol<
len, so sind hievon folgend, Fuhren ausgenommen. Eisenfuhren, die ei-
gene Wagen der innländischen Fabriken, welche mit den zur Fabrik achö.
5'igen Materialien beladen sind; ferner diejenigen Laudwägen, die mit einem
geringen zum Handel auf dem platten Lande bestimmten Gute abfahren,
und nm so mchr die Bauernwäizen, Lohnkutscher, und Boten, welch,

ley.



letzter»,/ da sie in keinem Verst nde in bm Wirkungskreis bes Güterbe«
sialteramtes geboren, jedoch auch nicht berechtiget seyn sollen, Kaufmans«
gmev, allsskv kleine Stücke, die eilfertig versendet werden müssen, z«

ladeti,
tz. Z. Leer ankommende Fuhrleute / wenn si? unweit Laibach an an»

dern Ovien abgeladen haben / tonnen auch in das Rollopvoto'oA zur Vor»
nierkung kommen, wofern sie nnv begannt«, und beständig mit Kaufmanns-
gut anf der Strasse fahrende Leute sind.

tz. 4. lim den Fuhrleuten, welche sich bey dem Güterbestatteramte
um Ladung anmelden, die Sicherheit einer in Verhältnis mit der früher
obcr später geschehenen Anmeldung stehenden schnellen Beförderung, und
Abfertigung (Expedizion) von »Seite des Zimtes zu verschaffen, wird je-
dem Fnhrmanne ^.. em AnmeldRgsscheUl uach dem angehengten Formu-
lare unentgeltlich ertheilet werden.

§. s. Es wird keinem Fuhrmann gestattet, ausser der Reihe vor
vOlcr Ladung (unter welcher diejenige verstanden wird , zu der er sich
vermöge geschehener Annnldung anheischig gemacht hat) oder auf einen
andern O r t , für welchen er sich gemeldet hat , abzufahren, jedoch leidet
diese Regel in folgenden Fallen eine Ausnahme.

a) Vey ausländischen Fuhrleuten , denen es gestattet scyn solle,
wenn sie gleich im Rolle spä'.er vorgemerket waren / ausser der Reihe ad,
zufahren, ader nur in dem Halle, wenn sie nach ihren Wohnplaye, oder
dem Ortc , woher sie aus der Fremde kommen , die Rückladung erhalten.

b) Auch innlälldischen Fuhrleuten kann gestattet werden , . ausser der
Ne'he abznfahren, jedoch nur unter der ausdrückliche» Bedingung, daß für
den Oct der Bestimmung kein eigentlicher Fuhrmann am Stapel sey, und
die Nothwendlgkcit der Eile von dem Versender erwiesen werde.

c) Nur dann kann ein Fuhrmann au einen andern O r t , als für
welchen er sich hat vormerken lass-en , abfahren, wenn für jenen Ort kein
anderer Fuhrmann mirlerweile vorgemerket worden ist , und daher vurch
Veränderung des Vestmummgsurts niemand beeinträchtiget wird.

ci) Wel'.u ein fremder Korrespondent aus besonderem Zutraue« zu ei»
mm oder dem andern Fuhrmann denselben an seinen Korrespondenten in
Laibach zur Nibernchmung seiner Güter ausdrücklich auweisen soUte, muß
die Anweisung im Original dem Gülerbestatter vorgezeiget, und vom lezte,
ren zu seiner gehörigen Legitimütion bei einer wider ihn cnva entstehende»'

- Klage als ob er bei Frachtgcbun^ fich nicht nach der Ordnung der Annul«
düng benommen hatte, sorgfaltig aufbewahret werden. Dann aber kann
einem solchen Zuhrmalm gestattet werden, auch vor voller Ladung ahln^ahren.

e) Wenn



s) Wenn ein Fuhrmann, welcher ll i ber Ordnung der kabung i s t ,
einen übermäßigen Ixaclt lohn erzwinge wollte, kann nach geschehener Ein-
vcruehmung des Versenders, und auf dessen Verlangen der in der Ordnung»
nächstfolgende Fubr i aun vorgezogen werden.

§. 6. Das einem Fulnmann bereits aufgegebene Gut , kann demselbe»
nicht mehr ab^enouimen werden , wenn auch ein anderer nach eben den V B
siimmnngsort fahrender Fuhrmann die Abfertigung früher, als der erstere
erhalten sollte; Doch findet diese Negel eine Ausnahme, wenn der Versen-

/der/besonders erhebliche Ursachen des Mlstraueus gegen erster» bekomme»
^ä t te , und sie crweifti: könnte.

§. 7. Zur Vergütung all s Mistrauens gegen die Verlaßlichleit der
Fuhrleute müssen sie sich, in sosern sie noch nicht hinlänglich bekannt, und
beglaubiget ( atreditiret ) sind, bevor ihnen eine Ladung anvertrauet werden
darf , mit einem hinlänglichen, und vou den, vorstehenden Kreisamte bestä,
tigten Zeugnisse ihrer Grundolirigkctt vor dem Güterbesiätteranne ausweisen,
das; siz Haus und Gründe, wovon der Schätzliugswerth blyzurücken ls t , be»
sitzen, hierauf keiue Schulden hasten , übrigens aber von guten Sit ten seyen,
um ein solches Zeugniß haben sich die Fuhrlmte bei ihren Grulidobrigkeiten
gehörig zu melden, um damit auf alle Fälle vcrseheu zu seyn.

tz. 8. Ied-v angekommene Flchrmann mi-n; vor wirklicher Abladung bey
hem'Güterbestättersunue den Fracht und Mautbrief vorzeigeu, wogegen er
eiue Abladuugskarte, nach dem Formulare ü . unentgeltich erbalten »vivd.

§. 9. Jeder abfahrende Fuhrmann erhält von dem Güterbestättersamte
zur weitern Expedition den von dem Versender an dasselbe abgegebenen Fracht,
lmo Mauthbrief, und zugleich von dem Amte eine unentgeltliche »Ausiadungs.
karte, nach dem Formulare 0 . Ohne Vorweisung dieser Karte wird er bey
den Schranken, und k. k. Zollstazionen nicht oorbeyznlassen, sondern tu das
Güterbesiälreramt zurückgewiesen , wo ihm nach Erlegung einer auf cie Ulber-
trettung mit einem Guide« von Wagen zum Besten des slrmemnstltuts ver.
hengten S t r a f e , bieder Fuhrmanu aus seinem Eigenen zu leisten ha t , die
m^nglende Karte sodann ertheilet wird.

§. is>. Um in diesem Geschäfte eine genaue Ordn«Mg herzustellen , und
aken Irrungen soviel möglich vorzubeugen, müssen sowohl die Fuhrleute,
welche in Laibach weder a u f , uoch ablnden , sondern blos durchführen, als
auch die Kondukteurs der in dem 2ten Absätze in der Ausnahme benannten
Wagen sick vor dem Güterbestätteramte, und zwar erstere mit Vorweisung
ihrer Fracht, und Mautbriefe geziemend^imelden, da ihnen sodann zu ihrer ^ -^
Legitimizion ein unentgeltlicher Paß nach dem Formulare 0 . ertheilet wird,
ohne welche sie gleichfalls bei den Schranken , und k. k. Zollstazionen nicht vor«

bey.



leygelajfett, und zu ber in dem vorhergehenden Absätze erwähnten Straft
gezogen werden.

§. n . Jedem Versender siehet es frey, mit dem ihm von dem Gü-
serbestätteramte angewiesenen Fuhrmann den Frachtlohn selbst zu bediü,
gen. Sollte aber der Frachtlohn in dem überreichten Frachtbriefe nicht
enthalten, und auch nicht mündlich bedungen worden seyn, so ist es die
Wicht deS Güterbestattersamtes denselben auf das billigst: für belde Theile
zu bedingen, ihn aber jedesmal sowohl iu dem Frachtbriefe, als in der Vlb-
ladungskarte deyzurücken.

§. l2 . Was die Menge der ?adung auf einen Frachtwagen betrist , werben
sowohl die Fuhrleute, als die Versender a»f die in dieser Rücksicht über-
haupt aber auf alle wegen des Fuhrwesens auf Handelsstrassen bereits beste-
henden Vorschrift«» verwiesen, über deren genaue Beobachtung das Güier,
bestatteramt zu wachen hat. I n Ansehung der Handtleleute der Stadt Lai,
bach in der Eigenschaft als Spediteur, und Versender, ist folgendes zu ihrer
fernern Richtschnur, und zur Wissenschaft ihrer Korrespondenten noch erlassen
worden.

5. I . Jeder Handelsmann, oder Spediteur, der Güter zu versenden
hat, muß sich bey dem Güterbestatteramte , dessen Pflicht es ist, die Güter
in der Ordnung, wie sie vorgemerket sind / durch sichere, und bekannte Fuhr,
leute abzuschicken, nach dem Formulare 6 . gezimend anmelden, worinn dem
für die sich zur Versendung angemeldeten Partheyen eigens verlegten Rollos
Protokolle eingetragen , und zu seiner Bedeckung einen Gegenschein nach dem
Formulare 5. unentgeltlich erhalten wird.

tz. I I . Sobald die Gelegenheit zur Versendung sich ergiebt, welche der
Güterbestätter zu keiner Zeit verlängern darf, werden die zuerst darauf vor-
gemerkten Partheyen hievon allogleich durch den Briefträger benachrichtiget,
damit sie dem Gülcrdesiätter die Fracht und Mautbriefe jedoch unversigelt^-
übergeben, die Waaren an dcm zur Ladung bestimmten Tage ohne Verzug
aufgeladen^ und abgeführet werden können , der Versender abee in Stand
gescyet werde, seinen Korrespondenten von dem Tage der wirklichen Abfahrt
bey Zeiten Nachrickt zu geben.

§. I I I . Für die einsweilige sichere Aufbewahrung der abgeladeN'e»
Durchfuhrss-üter (Transitogütcr ) ist mit eigens darzuerrichteten Magazi«
nen bey dem k. k. Hauptmautanne aesorget worden.

§. IV . Die Güterbessättersaebübr ist bey jeder Ab - und Aufiadnng zu
«tttricl'ttl,, und auf einen ssreutzer von Zentner Spolko festgesetzet.

Diese Gebühr hat b!os, und unmittelbar der Spediteur, oder Gü*
ttrversender «ach ersoltger Ab- und Aufiadungskartt alls stillem Eigene,,
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zn entrichte«. Dcm gesammten Personale des Güterbeftsttevsamts hlnge°
gen ist bey Amtöentseyung untersagt ausser dieser Gebühr das mildeste im
Gelde, oder Geldeswerth zu fodern, oder anzunehmen.

§. V . Zur Beförderung des Spedizions Geschäftes hat das Güterbs,
stätteramt mit den andern in den k. k. Erblanden befindlichen Güterbesiät,
tecn einen genauen Briefwechsel zu unterhalten. Dasselbe hat ferner dem
Handelstande zu allen Zeiten die Einsicht in die verschiedenen Vormcrkungs.
bücher zu gestatten, und bey entstandenen Irrungen zur Beibringung eines
Zilttgen Beweises für eine oder die andere Parthey eine vidimirte Abschrift,
oder einen Auszug von einem oder dem andern vorgemerkten Gegenstände
gegen Entrichtung einer Schrcibgebühr von drey Kreuzer für die Seite zu
ertheilen.

§. V I . Das Güterbestättcramt bestehet in 5. Personen, nämlich i»
dem Güterbestättev, einem Briefträger , zweyer Amcsschreibern, und einem
Amtstwten Der Wirkungskreis dieses Amts erstrecket sich auf alle i »
Laibach ankommmende, nnd abgehende Frachtfuhren.

Dem Güterbesiätter ist das übrige Amlspersonale in allen ulttcrgeorhF
net, und von ihm in die Eidespftickt genommen worden. >>

Wenn die Stelle des Güterbestattevs erlediget wird , hat der Laiba-
cher Handelstand zi»r Besetzung derselben drey Anwerber vorzuschlagen,
von welchen alsdann die Landesstelle einen wählet, und zum Güterbestätter
«rnennet.

Die Besetzung einer erledigten Stelle von dem untergeordneten Pers».
nale wird dem Güterbesiatter, welcher auch für ihre Amtshandlungen zu
hasten hat , jedoch mit der Bedingung überlassen, daß er die Person, wo.
mit er die erledigte Stelle zu besetzen gedenket, vorher noch dcm dortige»
Handelsstande anzeige, welcher aus erheblichen, jedesmal aber anzuführen-
den Beweggrvünden berechtiget is t , einen oder den andern von der Be-
nennung auszuschliessen.

Damit sich übrigens die Geschäfte nicht zu sehr häufen , »nd etwan»
<n Verwirrung gerathen könnten , ist der Güterbestätter gehalten , bey je-
desmaliger Erledigung erwähnter Amtsstellen einen einsweiligen Stelloer-
tretter ( Substituten ) aufzustellen , diesen dem Handelstande namentlich an-
zuzeigen , und mit der wirklichen Besetzung des erledigten Amtes innerhalb
«i«er Frist von 14. Tagen vorzugehen.

5 . V I I . Die Fuhrleute, wie auch die Partheyen, welche Güter ver-
senden haben- nur mit dem Güterbestätter die in der Vorschrift benannte»
V«rha ndlungen zu treffe», u»d den Briefträü<r, welcher sich alltäglich!m
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l lUmt« «mzusinden hat, slegt blps ob, dit Fuhrleute, und Spediteurs an,
t inander, und Beide an den Güterbestatter zu weisen,
k §. V l l l . Was die Beschwerdefährung des einen, oder andern aus dwe
» sem Geschäfte sich für verletzt gehaltenen Theiles betrift, ist der allerhöchste
» Befehl, daß in soferne die Klag gegen das Gütevbestättera'M selbst gerichtet
l wäre, dieselbe bey dem Kreisamte angebracht werde, indem ersteres unter
l teytem unmittelbar stehet, von diesem der Gäterbestätter in Eidespsticht
l genommen wird, und demselben vor Antrettung seines Amtes eine verhält-
» »ismässige S'cherheit von 3350 ft. zu leisten verbunden ist.
! Ware aber die Klage zwischen, und gegen die wechselseitigen Partheye«

^entstanden , muß dieselbe bey dem Magistrate^5er Stadt Laibach angebracht
werden, die Pflicht der letzteren ist, über den entstandenen Streitpunkt die
Meinung zweyer der Sache kündigen und redlichen Handelsleute zu ver,

^ nehmen , und nach deren eingeholten Meinung den Gegenstand , in dem Ra,
^ che durch Mehrheit der Stimmen zu erledigen.
Z Hat der Güterbestatter eine Klage wider eine oder die andere Par-

they in Ansehung des Speditionsgeschäfts zu führen, so ist von demselben
^ e ungesäumte Anzeige der geschehenen Ulbertrettung an das Kreisamt zu

«achen.
, Der weitere Zug an die höhern politischen Behörden, wie auch auf
t den rechtlichen Wege bleibt den streitenden Partheyen unbenommen.
'5 Endlich ist der allerhöchste Wi l le , daß der kaibachev Handelstand am
r Ende des Jahrs von dem Tage der eingetretenen Wirksamkeit des k. k. Gü,
! terbestätteramtes angefangen, durch den dortigen Magistrat seine über di«

Einrichtung / und wirkliche Ausübung dieses Amtes allenfalls erwachsenen .
- Anstaube, oder Verbesserungs Vorschlage dem Kreisamte eröfne.
^ ' Da man übrigens zu der thunlichen Verbesserung willfährig die Hand
' bieten wird, so versehen sich Seine k. k. Apostol. Majest. daß jeder Theil-

nehmer höchst dero wohlthätige Absichten erkennen, und die allerhöchste er-
lasse»« Vorschrift mit aller Pünktlichkeit, uud Strenge beodachttn wird.


